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Allgemeine Geschäfts und Lieferbedingungen (AGB)  

der Firma Plasttechnik Hohleborn Gesellschaft für technischen Spritzguß mbH 
 

§1 Geltungsbereich 

1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von 

§ 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 

abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich 

schriftlich der Geltung zustimmen. 

2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, 

soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 

Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

§2 Vertragsabschluss 

1. In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltenen Angebote sind- auch bezüglich der Preisangaben - 

freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der Lieferer 30 

Kalendertage ab dem Datum des Angebotes gebunden. 

2. Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und/oder sonstige Abweichungen von den 

vorliegenden Geschäftsbedingungen sind nur gültig, wenn der Lieferer insoweit sein 

Einverständnis erklärt hat. Derartige Vereinbarungen sind schriftlich zu treffen. 

3. Angaben in Angeboten und/oder Auftragsbestätigungen des Unternehmers, die auf einem 

offensichtlichen Irrtum beruhen, namentlich einem Schreib- oder Rechenfehler, verpflichten 

den Unternehmer nicht. Vielmehr gilt die offensichtlich gewollte Erklärung. 

§3 Überlassene Unterlagen 

Die Angebotsunterlagen, Zeichnungen, Beschreibungen, Muster und Kostenvoranschläge des 

Lieferers dürfen ohne dessen Genehmigung weder weitergegeben, veröffentlicht vervielfältigt noch 

sonst wie Dritten zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen sind die Unterlagen ohne 

Zurückhaltung von Kopien zurückzugeben. 

§4 Preise, Preisänderungen 

1. Die Preise gelten im  Zweifel ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben und 

Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. 

2. In den Preisen sind keine Kosten für Requalifizierungen oder Materialprüfungen  von Artikeln 

und Baugruppen enthalten. Aufwände für diese Leistungen werden gesondert in Rechnung 

gestellt! 

3. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die 

maßgebenden Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Lieferer und Besteller über eine 

Anpassung der Preise und der Kostenanteile für Artikel und Formen verständigen. 

4. Ist die Abhängigkeit des Preises vom Teilegewicht vereinbart, ergibt sich der endgültige Preis 

aus dem Schussgewicht der freigegebenen Ausfallmuster. 



  Stand 2022 
5. Der Lieferer ist bei neuen Aufträgen (= Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehende Preise 

gebunden. 

§5 Zahlungen 

1. Sämtliche Zahlungen sind in € (EURO) ausschließlich an den Lieferer zu leisten. 

2. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder sonstige Leistungen 

zahlbar ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum. 

3. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

4. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf die Konten zu erfolgen, die auf der 

Rechnung ausgewiesen sind.  

5. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins werden Zinsen in Höhe des 

gesetzlichen Zinssatzes von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB 

berechnet, sofern der Lieferer nicht einen höheren Schaden nachweist. Dem Besteller bleibt 

der Nachweis eines niedrigeren Schadens vorbehalten. 

6. Die erneute Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche ernste 

Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, haben die sofortige Fälligkeit aller 

Forderungen des Lieferers zur Folge. Darüber hinaus ist der Lieferer in diesem Fall berechtigt, 

für noch offenstehende Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen sowie nach erfolglosem 

Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. 

§6 Lieferung  

1. Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen 

Unterlagen, der Anzahlung und der rechtzeitigen Materialbeistellungen, soweit diese 

vereinbart wurden. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist eingehalten, 

wenn sich die Versendung ohne Verschulden des Lieferers verzögert oder unmöglich ist. 

2. Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen Verschuldens des Lieferers nicht 

eingehalten, so ist, falls er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, unter 

Ausschluss weiterer Ansprüche der Besteller nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist 

berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die 

Verzugsentschädigung ist auf höchstens 5% desjenigen Teils der Lieferung begrenzt, der nicht 

vertragsgemäß erfolgt ist. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn sich der Besteller selbst in 

Annahmeverzug befindet. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines höheren Schadens 

vorbehalten. 

3. Angemessene Teillieferungen sowie zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen bis zu 

plus/minus 10% sind zulässig. 

4. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und 

Abnahmeterminen kann der Lieferer spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung eine 

verbindliche Festlegung hierüber verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht 

innerhalb von drei Wochen nach, ist der Lieferer berechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu 

setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu 

fordern. 

5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Lieferer, die Lieferung um die Dauer der 

Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch 

nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt 

stehen Streik, Aussperrung oder unvorhersehbare, unvermeidbare Umstände, z. B. 

Betriebsstörungen, gleich, die dem Lieferer die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer 

Anstrengungen unmöglich machen; den Nachweis darüber hat der Lieferer zu führen. Dies 

gilt auch, wenn die vorgenannten Behinderungen während eines Verzuges oder bei einem 

Unterlieferanten eintreten. Der Besteller kann den Lieferer auffordern, innerhalb von zwei 
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Wochen zu erklären, ob er zurücktreten will, oder innerhalb einer angemessenen Nachfrist 

liefern will. Erklärt er sich nicht, kann der Besteller vom nicht erfüllten Teil des Vertrages 

zurücktreten. Der Lieferer wird den Besteller unverzüglich benachrichtigen, wenn ein Fall 

höherer Gewalt, wie in Absatz 1 ausgeführt, eintritt. 

§7 Abnahmepflicht 

Erfüllt der Besteller seine Abnahmepflichten nicht, so ist der Lieferer, unbeschadet sonstiger Rechte 

nicht an die Vorschriften über den Selbsthilfeverkauf gebunden, kann vielmehr den Liefergegenstand 

nach vorheriger Benachrichtigung des Bestellers freihändig verkaufen. 

§8 Gefahrenübergang bei Versendung 

1. Falls nicht anders vereinbart, geht die Gefahr bei Lieferung jeglicher Art spätestens mit dem 

Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller über. Auf schriftliches Verlangen wird die Ware 

zu seinen Lasten entsprechend versichert.  

2. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer 

die Frachtkosten trägt. 

3. Ohne Vorschrift des Bestellers werden Versandart und Versandweg nach bestem Ermessen 

gewählt. 

4. Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit Angabe des Inhaltes zuzufügen. 

Rechnungen dürfen nicht den Sendungen beigefügt werden, sondern sind an die 

aufgedruckte Adresse zu versenden. 

§9 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 

Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, 

die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält 

2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 

Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 

gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

3. Im Falle der Weiterverarbeitung mit anderen Teilen zu neuen Produkten oder bei Verbindung 

mit Fremdmaterial erwirbt der Lieferer Miteigentum, dass der Besteller für ihn zu verwahren 

hat. 

4. Durch Wiederverkauf der neuen Produkte werden die somit entstehenden Forderungen mit 

allen Nebenrechten an den Lieferer abgetreten. 

5. Noch nicht bezahlte Ware darf nicht verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. 

Pfändungen seitens anderer Gläubiger sind uns unverzüglich mitzuteilen. 

§10 Gewährleistung und Mängelrüge 

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns 

gelieferten Ware bei unserem Besteller. 

3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 

bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 

fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns 

stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 

Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
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4. Bei begründeter Mängelrüge – wobei die vom Besteller schriftlich freigegebenen 

Ausfallmuster die zu erwartende Qualität und Ausführung bestimmen – ist der Lieferer zur 

Nacherfüllung verpflichtet. Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener 

Frist nach oder schlägt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Besteller 

berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Wenn der Lieferer 

den Besteller außerhalb seiner Vertragsleistung beraten hat, haftet er für die 

Funktionsfähigkeit und die Eignung des Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher vorheriger 

Zusicherung. 

5. Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben den Verlust aller 

Mängelansprüche zur Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei 

Verzug der Mängelbeseitigung durch den Lieferer ist der Besteller berechtigt, nach 

vorheriger Verständigung des Lieferers nachzubessern und dafür Ersatz der angemessenen 

Kosten zu verlangen. 

6. Verschleiß oder Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch zieht keine 

Gewährleistungsansprüche nach sich. 

7. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch 

den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit 

dem Lieferer abgestimmte Kulanzregelungen und setzen die Beachtung eigener Pflichten des 

Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, voraus. 

§ 11 Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel 

1. Hat der Lieferer nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von 

beigestellten Teilen des Bestellers zuliefern, so steht der Besteller dafür ein, dass 

Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Der 

Lieferer wird den Besteller auf ihm bekannte Rechte hinweisen. Der Besteller hat den 

Lieferer von Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des entstandenen Schadens zu 

leisten. Wird diesem die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein 

ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so ist der Lieferer – ohne Prüfung der Rechtslage –

berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Besteller und den Dritten 

einzustellen. Sollte dem Lieferer durch die Verzögerung die Weiterführung des Auftrages 

nicht mehr zumutbar sein, so ist er zum Rücktritt berechtigt. 

2. Dem Lieferer überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, 

werden auf Wunsch zurückgesandt; sonst ist er berechtigt, sie drei Monate nach Abgabe des 

Angebotes zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt für den Besteller entsprechend. Der zur 

Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner von seiner Vernichtungsabsicht rechtzeitig 

vorher zu informieren. 

3. Dem Lieferer stehen die Urheber- und ggf. gewerbliche Schutzrechte, insbesondere alle 

Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihm oder von Dritten in seinem Auftrag 

gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu. 4. Sollten 

sonstige Rechtsmängel vorliegen, gilt für diese § 6 Gewährleistung entsprechend. 

§12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

1. Erfüllungsort ist für beide Vertragsteile Floh-Seligenthal. 

2. Gerichtsstand ist für beide Vertragsteile Meiningen, und zwar auch für Klagen im Wechsel- 

und Scheckprozess. Wir sind berechtigt, den Besteller nach unserer Wahl auch an seinem 

allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller sowie denjenigen, die für seine 

Verpflichtungen haften, gilt nur Deutsches Recht. 


